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RS OGH 1996/4/16 14Os46/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1996

Norm

StPO §194 Abs1

StPO §194 Abs2

Rechtssatz

Die in § 194 Abs 1 und Abs 2 StPO normierten Höchstfristen beziehen sich nur auf die Dauer der Untersuchungshaft

als solche und beginnen daher erst mit dem Zeitpunkt deren Verhängung und - anders als im Fall der 14-tägigen

Haftfrist des § 181 Abs 2 Z 1 StPO - nicht schon mit dem der Festnahme.

Entscheidungstexte

14 Os 46/96
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